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Alle Steuerzahler 
 

1. Kindergeld ab 2012: 
Was bei volljährigen Kindern 
zu beachten ist 

 

Durch das Steuervereinfachungsgesetz 
2011 ist die bisherige Einkommens-
grenze von 8.004 EUR für volljährige 
Kinder ab 2012 entfallen. Somit haben 
mehr Eltern Anspruch auf Kindergeld 
bzw. auf Kinderfreibeträge. In einem 
umfangreichen Schreiben hat das Bun-
desfinanzministerium die neue Rechts-
lage erläutert. 
 

Zunächst ist festzuhalten, dass minder-
jährige Kinder wie bisher ohne beson-
dere Voraussetzungen berücksichtigt 
werden. Auch bei volljährigen behinder-
ten Kindern hat das Steuervereinfa-
chungsgesetz 2011 keine Neuregelun-
gen ergeben. 
 

Für welche Kinder gelten die Ände-
rungen? 
 

Für volljährige Kinder, die das 21. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben,  
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nicht in einem Beschäftigungsverhältnis 
stehen und bei einer Agentur für Arbeit 
als arbeitssuchend gemeldet sind, ent-
fällt ab 2012 die Einkommensprüfung. 
Weitere Änderungen sieht das Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 bei dieser 
Fallgruppe nicht vor.  
 

Umfangreicher sind die Änderungen, die 
die zweite Gruppe betreffen. Hier geht es 
um volljährige Kinder, die das 25. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben und  
- eine Ausbildung absolvieren oder 
- sich in einer Übergangszeit von ma-

ximal 4 Monaten zwischen zwei Aus-
bildungsabschnitten befinden oder 

- mangels Ausbildungsplatz eine Aus-
bildung nicht beginnen oder fortset-
zen können oder 

- ein freiwilliges soziales oder ökologi-
sches Jahr oder einen anderen Frei-
willigendienst leisten.  

 

Diese Kinder werden ohne Einkommens-
grenze bis zum Abschluss einer erstmali-
gen Berufsausbildung oder eines Erststu-
diums berücksichtigt. Danach allerdings 
nur dann, wenn sie keiner Erwerbstätig-
keit nachgehen, die ihre Zeit und Ar-
beitskraft überwiegend in Anspruch 
nimmt. 
 

Erstmalige Berufsausbildung/Erst-
studium 
 

Eine Berufsausbildung liegt vor, wenn 
das Kind durch eine berufliche Ausbil-
dungsmaßnahme die notwendigen fachli-
chen Fertigkeiten und Kenntnisse er-
wirbt, die zur Aufnahme eines Berufs 
befähigen. 
 

Die Verwaltung stuft eine Berufsausbil-
dung als erstmalig ein, wenn ihr keine 
andere abgeschlossene Berufsausbildung 
bzw. kein abgeschlossenes berufsqualifi-
zierendes Hochschulstudium vorausge-
gangen ist.  
 

Hinweis: 
Wird ein Kind ohne entsprechende Be-
rufsausbildung in einem Beruf tätig und 
führt es die zugehörige Berufsausbil-
dung nachfolgend durch, handelt es sich 
dabei um eine erstmalige Berufsausbil-
dung.  

Ein Studium stellt ein Erststudium dar, 
wenn es sich um eine Erstausbildung 
handelt. Es darf ihm kein anderes durch 
einen berufsqualifizierenden Abschluss 
beendetes Studium bzw. keine andere 
abgeschlossene nichtakademische Be-
rufsausbildung vorangegangen sein. 
 

Hinweis: 
Der Bachelorgrad ist ein berufsqualifi-
zierender Abschluss. Daraus folgt, dass 
der Abschluss eines Bachelorstudien-
gangs den Abschluss eines Erststudiums 
darstellt und ein nachfolgender Studi-
engang (beispielsweise ein Masterstudi-
um) als weiteres Studium anzusehen 
ist. 

 

Wann liegt eine Erwerbstätigkeit 
vor? 
 

Nach Abschluss einer erstmaligen Be-
rufsausbildung und eines Erststudiums 
besteht die widerlegbare Vermutung, 
dass das Kind in der Lage ist, sich selbst 
zu unterhalten und damit nicht mehr zu 
berücksichtigen ist. Somit ist eine Er-
werbstätigkeit für den Kindergeldan-
spruch in diesen Fällen grundsätzlich 
schädlich.  
 

Hinweis: 
Als Erwerbstätigkeit gilt jede Beschäfti-
gung, die auf die Erzielung von Einkünf-
ten gerichtet ist. Unter die Begriffsbe-
stimmung fällt neben einer nichtselbst-
ständigen Tätigkeit somit beispielsweise 
auch eine gewerbliche Tätigkeit. Die 
Verwaltung eigenen Vermögens ist 
demgegenüber keine Erwerbstätigkeit.  

 
Der Gesetzgeber lässt aber auch Aus-
nahmen zu. So sind eine Erwerbstätigkeit 
mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wö-
chentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungs-
dienstverhältnis oder ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis für den Kinder-
geldanspruch unschädlich. 
 
Die 20-Stunden-Grenze darf vorüberge-
hend (max. zwei Monate) überschritten 
werden, wenn die durchschnittliche Wo-
chenarbeitszeit auf das Jahr gerechnet 
nicht mehr als 20 Stunden beträgt. 
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Beispiel: Ein Kind schließt nach dem 
Abitur eine Lehre ab und studiert ab Ok-
tober 2011. Ab dem 1.4.2012 ist es mit 
einer wöchentlichen Arbeitszeit von 20 
Stunden beschäftigt. In den Semesterfe-
rien arbeitet das Kind – aufgrund einer 
zusätzlichen vertraglichen Vereinbarung 
– vom 1.8.2012 bis zum 30.9.2012 in 
Vollzeit mit 40 Stunden wöchentlich. 
Nach den Semesterferien beendet das 
Kind seine Tätigkeit und nimmt ab dem 
1.11.2012 eine neue Tätigkeit auf (wö-
chentliche Arbeitszeit von 15 Stunden). 
 
Berechnung der durchschnittlichen Ar-
beitszeit:  
- vom 1.4. bis 31.7.2012 (17 Wochen): 

20 Stunden pro Woche 
- vom 1.8. bis 30.9.2012 (8 Wochen): 

40 Stunden pro Woche (= Auswei-
tung der Beschäftigung) 

- vom 1.11. bis 31.12.2012 (8 Wo-
chen): 15 Stunden pro Woche 

 

Da die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit 15 Stunden beträgt [(17 Wo-
chen x 20 Std.) + (8 Wochen x 40 Std.) 
+ (8 Wochen x 15 Std.)/52 Wochen], 
haben die Eltern für das ganze Kalender-
jahr 2012 Anspruch auf Kindergeld. 
 

Würde das Kind während der Semester-
ferien dagegen vom 1.7. bis 30.9.2012 
(also mehr als zwei Monate) vollzeiter-
werbstätig sein, wäre diese Erwerbstä-
tigkeit als schädlich einzustufen. Dies gilt 
unabhängig davon, dass auch hier die 
durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit 20 Stunden nicht überschreiten wür-
de. Das Kind könnte demnach für die 
Monate Juli bis September 2012 nicht 
berücksichtigt werden. 
 
Monatsprinzip 
 

Die Finanzverwaltung weist darauf hin, 
dass ein Kind für jeden Kalendermonat 
berücksichtigt wird, in dem wenigstens 
an einem Tag die Anspruchsvorausset-
zungen vorgelegen haben. 
 
 
 

Beispiel: Würde ein Kind nach einer ab-
geschlossenen Berufsausbildung studie-
ren und am 3.7.2012 eine unbefristete 
Teilzeitbeschäftigung mit 30 Stunden pro 
Woche aufnehmen, hätten die Eltern ei-
nen Anspruch auf Kindergeld für die Mo-
nate Januar bis einschließlich Juli 2012 
(BMF-Schreiben vom 7.12.2011, Az. 
IV C 4 - S 2282/07/0001-01; Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 vom 1.11.2011, 
BGBl I 2011, 2131). 
 
2. Steuerermäßigung: Garten-

arbeiten als Handwerkerar-
beiten abziehbar 

 

Die Steuerermäßigung für Handwerker-
leistungen (20 % der Aufwendungen, 
maximal 1.200 EUR) kann nach einer 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs auch 
für Erd- und Pflanzarbeiten im Garten 
eines selbstbewohnten Hauses gewährt 
werden – und zwar unabhängig davon, 
ob der Garten neu angelegt oder ein na-
turbelassener Garten umgestaltet wird. 
 

Die zunächst geltend gemachte Steuer-
ermäßigung für haushaltsnahe Dienst-
leistungen (20 % der Aufwendungen, 
maximal 4.000 EUR) war den Klägern für 
die Erd- und Pflanzarbeiten in erster In-
stanz zu Recht versagt worden, weil die 
Arbeiten über die übliche hauswirtschaft-
lich geprägte Pflege eines Gartens deut-
lich hinausgingen. Allerdings hat der 
Bundesfinanzhof den Klägern für die Erd- 
und Pflanzarbeiten sowie für die damit im 
Zusammenhang stehende Errichtung 
einer Stützmauer die Steuerermäßigung 
für Handwerkerleistungen zugesprochen.  
 

Hinweis: 
Handwerkerleistungen sind  nur be-
günstigt, wenn sie im räumlichen Be-
reich eines vorhandenen Haushalts erb-
racht werden. Hingegen sind Handwer-
kerleistungen, die die Errichtung eines 
„Haushalts”, also einen Neubau betref-
fen, nicht begünstigt. Handwerkerleis-
tungen im vorhandenen Haushalt, zu 
dem auch der stets vorhandene Grund 
und Boden gehört, dagegen schon – so 
der Bundesfinanzhof (BFH-Urteil vom 
13.7.2011, Az. VI R 61/10). 
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3. Aufbewahrungspflichten:  
Diese Unterlagen können 
2012 vernichtet werden 

 

Sowohl im geschäftlichen als auch im 
privaten Bereich sammeln sich eine Men-
ge von Belegen, Rechnungen etc. an. 
Welche Unterlagen im Jahr 2012 entsorgt 
werden dürfen, zeigt der folgende Über-
blick. 
 
Betriebliche Unterlagen 
 

Nach Handels- und Steuerrecht müssen 
Kaufleute bzw. Unternehmer Geschäfts-
unterlagen sechs oder zehn Jahre lang 
geordnet aufbewahren. Der Fristlauf be-
ginnt jeweils mit dem Schluss des Jah-
res, in dem z.B. die letzte Eintragung in 
Geschäftsbücher gemacht, der Abschluss 
festgestellt oder Handels- und Ge-
schäftsbriefe empfangen bzw. abgesandt 
worden sind. Die Aufbewahrungsvor-
schriften gelten für Kaufleute und alle, 
die nach Steuer- oder anderen Gesetzen 
zur Führung von Büchern und Aufzeich-
nungen verpflichtet sind, soweit diese für 
die Besteuerung von Bedeutung sind.  
 

Die Frist von zehn Jahren gilt z.B. für 
Anlagevermögenskarteien, Kassenberich-
te, Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilan-
zen, Lageberichte, Inventare und Bu-
chungsbelege. Wurden die Unterlagen in 
2001 oder früher erstellt, können sie in 
2012 vernichtet werden. 
 

Die Aufbewahrungsfrist von sechs Jahren 
gilt für Lohnkonten, Handels- oder Ge-
schäftsbriefe und sonstige für die Be-
steuerung bedeutsame Belege wie Ein- 
und Ausfuhrlieferunterlagen, Stunden-
lohnzettel, Preisauszeichnungen, Mahn-
vorgänge sowie Grund- und Handelsre-
gisterauszüge. Die Unterlagen können 
vernichtet werden, sofern sie in 2005 
oder früher erstellt wurden. Betriebsin-
terne Aufzeichnungen wie Kalender oder 
Fahrberichte sind nicht aufbewahrungs-
pflichtig; Lohnunterlagen für die Sozial-
versicherung hingegen bis zum Ablauf 
des auf die letzte Prüfung folgenden Jah-
res.  
 

Hinweis: 
Die sechsjährige Aufbewahrungspflicht 
der Lohnkonten bezieht sich auf die 
lohn- und sozialversicherungsrechtli-
chen Pflichten bei lohnbezogenen Be-
triebsprüfungen (Finanzamt, Deutsche 
Rentenversicherung etc.). Dessen un-
geachtet ist sicherzustellen, dass die 
gesetzlichen Auskunftspflichten (z.B. 
Sozialgesetzbuch X) des Arbeitgebers 
gegenüber Dritten erfüllt werden kön-
nen. Insofern sollten Arbeitsverträge 
sowie Unterlagen zur betrieblichen Al-
tersversorgung nicht bereits nach sechs 
Jahren vernichtet werden. 

 

Private Belege 
 

Für Privatbelege besteht grundsätzlich 
keine Aufbewahrungspflicht. Sie werden 
lediglich für die entsprechende Veranla-
gung im Rahmen der Mitwirkungspflicht 
benötigt. Nach Rückgabe durch das Fi-
nanzamt müssen sie aufgrund der erfüll-
ten Beweislast grundsätzlich nicht mehr 
gesondert bereitgehalten werden. Bei 
einer Erklärungsabgabe mittels ELSTER 
werden die Steuerpflichtigen darauf auf-
merksam gemacht, dass die Belege bis 
zum Eintritt der Bestandskraft bzw. bis 
zur Aufhebung des Vorbehalts der Nach-
prüfung aufzubewahren sind.   
 

Im Privatbereich sind zwei Besonderhei-
ten zu beachten: 
 

- Empfänger von Bau- und sonsti-
gen Leistungen im Zusammen-
hang mit einem Grundstück sind 
z.B. verpflichtet, Rechnungen, 
Zahlungsbelege, Bauverträge 
oder Abnahmeprotokolle zwei 
Jahre lang in lesbarer Form auf-
zubewahren. Der Zeitraum be-
ginnt mit dem Schluss des Jahres, 
in dem die Rechnung ausgestellt 
wurde. 

- Bei den privaten Überschussein-
künften gibt es eine Aufbewah-
rungspflicht von sechs Jahren, 
wenn die Summe der positiven 
Einkünfte 500.000 EUR über-
steigt. Für Eheleute gilt dieser Be-
trag für jeden getrennt.   
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Abschließender Hinweis 
 

Vor der Entsorgung ist jedoch unbedingt 
zu beachten, dass die Aufbewahrungs-
frist nicht abläuft, soweit und solange die 
Unterlagen für noch nicht verjährte 
Steuerfestsetzungen von Bedeutung 
sind. Das gilt etwa dann, wenn die Un-
terlagen noch benötigt werden könnten 
für eine begonnene Außenprüfung, für 
eine vorläufige Steuerfestsetzung, für 
anhängige steuerstraf- oder bußgeld-
rechtliche Ermittlungen, für ein schwe-
bendes oder aufgrund einer Außenprü-
fung zu erwartendes Rechtsbehelfsver-
fahren oder zur Begründung von Anträ-
gen, die an das Finanzamt gerichtet sind. 
 
4. Ausbildungskosten als  

Werbungskosten: Muster-
verfahren bereits anhängig 

 

Kurz vor dem Jahreswechsel hat der Ge-
setzgeber dem unbeschränkten Abzug 
von Kosten der Erstausbildung oder des 
Erststudiums einen Riegel vorgeschoben. 
Doch nun regt sich bereits Widerstand. 
Ein Pilot hat beim Finanzgericht Baden-
Württemberg Klage eingereicht und be-
gehrt eine frühzeitige Vorlage zum Bun-
desverfassungsgericht. 
 

Der Deutsche Steuerberaterverband 
und der Bund der Steuerzahler emp-
fehlen: Studenten und Auszubildende 
sollten die Aufwendungen für die Erst-
ausbildung oder das Erststudium in ihrer 
Steuererklärung weiterhin als vorwegge-
nommene Werbungskosten ansetzen. 
Gegen einen ablehnenden Einkommen-
steuerbescheid sollte Einspruch eingelegt 
und ein Ruhen des Verfahrens beantragt 
werden. Zur Begründung kann auf das 
Verfahren beim FG Baden-Württemberg 
verwiesen werden. 
 

Zum Hintergrund 
 

Aufwendungen des Steuerpflichtigen für 
seine erstmalige Berufsausbildung oder 
für ein Erststudium, das zugleich eine 
Erstausbildung vermittelt, sind keine 
Werbungskosten, wenn diese Berufsaus-
bildung oder dieses Erststudium nicht im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses statt-

finden. Mit diesem erst kürzlich vorge-
nommenen „Nichtanwendungsgesetz" 
hat der Gesetzgeber auf die steuerzah-
lerfreundliche Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs reagiert, der sich für einen 
Abzug als vorweggenommene Wer-
bungskosten ausgesprochen hatte. Nach 
der gesetzlichen Neuregelung sind ent-
sprechende Aufwendungen also weiterhin 
nur als Sonderausgaben abzugsfähig. 
 

Die meisten Studenten/Auszubildenden 
profitieren vom Sonderausgabenabzug 
jedoch nicht, da sie während des Studi-
ums bzw. der Ausbildung keine oder nur 
geringe Einnahmen erzielen und sich die 
Aufwendungen daher nicht steuermin-
dernd auswirken können. Anders als bei 
den Werbungskosten können Sonderaus-
gaben nämlich nur direkt im Jahr ihres 
Entstehens berücksichtigt werden. Ein 
Vortrag der Ausgaben auf spätere Jahre 
ist beim Sonderausgabenabzug ausge-
schlossen. Daher ist die Einordnung der 
Ausbildungskosten als Werbungskosten 
bzw. Sonderausgaben von entscheiden-
der Bedeutung (FG Baden-Württemberg, 
Az. 10 K 4245/11; Bund der Steuerzah-
ler, Mitteilung vom 4.1.2012; DStV, Mit-
teilung vom 2.1.2012).  
 

 Arbeitgeber 
 

5. Reisekosten: Finanz-
verwaltung definiert regel-
mäßige Arbeitsstätte neu 

 

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs kann 
ein Arbeitnehmer bei mehreren Tätig-
keitsstätten nicht mehr als eine regelmä-
ßige Arbeitsstätte haben. Diese Recht-
sprechungsänderung wendet das Bun-
desfinanzministerium in allen offenen 
Fällen an. Gleichzeitig hat es die regel-
mäßige Arbeitsstätte neu definiert.  
 

Derzeit ist eine Arbeitsgruppe damit be-
schäftigt, Vorschläge zur Vereinfachung 
des Reisekostenrechts zu erarbeiten. Bis 
zu einer gesetzlichen Neuregelung geht 
die Finanzverwaltung von einer regelmä-
ßigen Arbeitsstätte aus, wenn der Ar-
beitnehmer aufgrund der dienstrechtli-
chen/arbeitsvertraglichen Festlegungen 
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· einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers dauerhaft zuge-
ordnet ist oder 

· in einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers 

o arbeitstäglich,  
o je Arbeitswoche einen vol-

len Arbeitstag oder 
o mindestens 20 % seiner 

vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit  

· tätig werden soll 
(Prognoseentscheidung). 
 

Hinweis: 
Davon abweichend kann der Arbeit-
nehmer in geeigneten Fällen geltend 
machen, dass eine andere betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers seine re-
gelmäßige Arbeitsstätte ist oder dass er 
keine regelmäßige Arbeitsstätte hat. 
Erfolg versprechend ist dies aber nur 
dann, wenn der Arbeitnehmer den in-
haltlichen (qualitativen) Schwerpunkt 
der beruflichen Tätigkeit nachweisen 
oder glaubhaft machen kann. 

 
Zum Hintergrund 
 
Je nachdem, ob es sich um eine regel-
mäßige Arbeitsstätte oder eine Auswärts-
tätigkeit handelt, hat das u.a. folgende 
steuerlichen Konsequenzen: 
 
Fahrtkosten: 
- Regelmäßige Arbeitsstätte: Entfer-

nungspauschale (0,30 EUR je Entfer-
nungskilometer zwischen Wohnung 
und regelmäßiger Arbeitsstätte) 

- Auswärtstätigkeit: „Dienstreisepau-
schale“ (0,30 EUR je gefahrenen Ki-
lometer) 
 

Verpflegungsmehraufwand: 
- Regelmäßige Arbeitsstätte: keine 

Verpflegungspauschale 
- Auswärtstätigkeit: Verpflegungspau-

schale je nach  Abwesenheitszeiten 
(BMF-Schreiben vom 15.12.2011, Az. 
IV C 5 - S 2353/11/10010). 
 

6. Mit Online-Rechner die Kfz-
Steuer ermitteln 

 

Das Bundesfinanzministerium hat auf 
seiner Homepage einen Rechner zur Ver-
fügung gestellt, mit dem die Kfz-
Jahressteuer unverbindlich ermittelt wer-
den kann. 
 

Hinweis: 
Der Rechner geht von „einfachen“ Fäl-
len aus. Besonderheiten wie Saison-
kennzeichen und Vergünstigungen wer-
den nicht berücksichtigt. Die Werte sind 
unverbindlich, rechtlich ist die Steuer-
festsetzung maßgebend (BMF vom 
21.12.2011 „In drei Schritten zur neuen 
Kfz-Steuer“; Online-Rechner unter: 
www.iww.de/sl115). 

 

7. Kostenlose Broschüre:  
Wann müssten Erben Steuern 
zahlen? 

 

Ab welchen Werten müssen Erbinnen 
und Erben Steuern zahlen? Eine Orientie-
rung zu dieser Frage bietet die vom Mi-
nisterium der Finanzen des Landes Bran-
denburg neu aufgelegte und inhaltlich 
überarbeitete Broschüre „Steuertipps zur 
Erbschaft- und Schenkungsteuer“. 
 

Die Broschüre informiert u.a. darüber, 
dass die Vererbung der zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Eigentumswoh-
nung oder des Einfamilienhauses an den 
Ehegatten oder den Lebenspartner steu-
erfrei ist. Die Vererbung eines Familien-
heims an Kinder oder Enkel ist bei einer 
Wohnfläche von bis zu 200 qm in der 
Regel ebenfalls steuerfrei. 
 

Hinweis: 
Die Broschüre kann kostenlos herunter-
geladen werden: www.iww.de/sl116 
(Mitteilung des Ministeriums der Finan-
zen des Landes Brandenburg vom 
2.1.2012). 

 
 
 

Die oben stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand er-
stellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es jedoch notwendig, Haftung und 
Gewähr auszuschließen. 
 

 


